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RS OGH 1998/9/15 13R256/98i
 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 15.09.1998

Norm

ZPO §41

EO §74

Rechtssatz

Werden im Exekutionsantrag Kosten nach dem Normalkostentarif begehrt, so steht dann überhaupt kein Kostenersatz

zu, wenn es sich wegen der Art der Exekution (hier: Ersatzvornahme) um eine nicht von einem Normalkostentarif

umfaßte Leistung
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